
NEUER AUSLÄNDERAUSWEIS
IM KREDITKARTENFORMAT



Mit Inkrafttreten des Schengener Abkom-
mens wird die Schweiz als neuer Schen-
genstaat zur Einführung eines Ausländer-
ausweises für Personen verpfl ichtet, die 
nicht Staatsangehörige von Schengen-
staaten, so genannten Drittstaaten, sind. 
Diese Ausweise für Drittstaatenangehöri-
ge müssen sich von Ausweisen für auslän-

dische Personen aus den Schengenstaaten 
und von Ausweisen für Personen aus dem 
Asylbereich unterscheiden. Drittstaaten-
angehörigen, die Mitglieder der Familien 
von Schengen-Staatsangehörigen sind, 
wird der neue Ausländerausweis nicht 
ausgestellt.

Warum ein neuer Ausländerausweis?

Der neue Ausländerausweis zeigt, wie der 
bisherige, den ausländerrechtlichen Sta-
tus in der Schweiz. Neu ist, dass mit dem 
neuen Ausländerausweis und dem hei-
matlichen Reisepass ohne Visum in sämtli-
che Schengenstaaten eingereist werden 
kann. Aber auch die alten Ausländeraus-

weise in Papierform, welche zum Zeit-
punkt des Schengen-Beitritts der Schweiz 
noch gültig sind, sowie bestimmte Aus-
länderausweise, die weiterhin ausgestellt 
werden, berechtigen zum visumsfreien 
Reiseverkehr im Schengen-Raum.

Wozu dient der neue Ausländerausweis?



Welche Angaben enthält der neue 
Ausländerausweis?

1. Hauptbezeichnung des Dokuments
2. Kartennummer
3. Name und Vorname gemäss 
 nationalem Pass
4. Gültigkeitsdatum
5. Ausstellungsort und -datum
6. Bezeichnung des Dokumententyps 
 in Worten
7. Bemerkungsfeld für Migrations-
 behörden, z.B. eine Bedingung, 
 an die der Aufenthalt geknüpft ist.
8. Unterschrift Ausweisinhaber/in.
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Welche Angaben enthält der neue 
Ausländerausweis?

9. Geburtsdatum und -ort
10. Staatsangehörigkeit gemäss 
 nationalem Pass
11. Geschlecht
12. Bemerkungsfeld für
 Migrationsbehörden:
 a) ZEMIS-Nr. (obligatorisch)
 b) Name gemäss schweizerischem
  Zivilstandsregister (falls nötig)
 c) frei, bspw. in gewissen Fällen
  Adresse des Arbeitgebers
13. Maschinenlesbare Zone (MRZ)
 Ihr Zweck ist die Lesbarkeit von 
 Personendaten durch ein optisches
 Lesegerät. Die maschinenlesbare 
 Zone enthält weder Geheimcodes,
 noch ermöglicht sie eine elek-
 tronische Überwachung der/des
 Ausweisinhaberin/-inhabers
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Den neuen Ausländerausweis erhalten 
Staatsangehörige von Ländern, die nicht 
der Europäischen Union (EU) oder der Eu-
ropäischen Freihandelsassoziation (EFTA) 
angehören. Die bisherigen Ausweiskate-
gorien bleiben unverändert:

• Kurzaufenthaltsbewilligung (L)
• Aufenthaltsbewilligung (B)
• Niederlassungsbewilligung (C)

Staatsangehörige der EU- und EFTA-Län-
der und Mitglieder ihrer Familien erhal-
ten den neuen Ausländerausweis nicht. 
Ihnen werden die Ausländerausweise in 
der bisherigen Form ausgestellt. Auch 
die Ausweise von Asylsuchenden und vor-
läufi g Aufgenommenen bleiben vorerst 
gleich.

Wer bekommt den neuen Ausländerausweis?



Der neue Ausländerausweis kann grund-
sätzlich wie bisher im Rahmen der 
Bewilligungsverlängerung oder mit dem 
Gesuch um einen ersten Aufenthalt bean-
tragt werden. Dabei sind aber zwei wich-
tige Neuerungen zu beachten: Eine per-
sönliche Vorsprache bei der im Wohn-
kanton zuständigen Stelle mit Vorlage 

des heimatlichen Reisepasses ist zwin-
gend. Ausserdem kann das kantonale 
Migrationsamt den neuen Ausländer-
ausweis nicht mehr selbst ausstellen. 
Der neue Ausländerausweis wird zentral 
von einer Firma hergestellt und auf 
die bisher übliche Art ausgehändigt oder 
zugestellt.

Wie erhält man den neuen Ausländerausweis?

Nein. Die bestehenden Ausländerauswei-
se behalten ihre Gültigkeit bis zu ihrem 
Ablaufdatum. Der neue Ausländeraus-

weis wird erst dann ausgestellt, wenn der 
alte Ausweis wegen des Ablaufs der 
Gültigkeit erneuert werden muss.

Muss man den bestehenden noch gültigen alten Ausländerausweis nach dem 
Schengen-Beitritt der Schweiz gegen den neuen Ausländerausweis austauschen?



Der gegenwärtige neue Ausländeraus-
weis bleibt bis zu seinem Ablaufdatum 
gültig. Dennoch handelt es sich um ein 
Übergangsmodell. Im Laufe des Jahres 
2010 ist die Einführung eines Ausländer-
ausweises vorgesehen, der zusätzlich 
einen Mikrochip mit biometrischen 
Daten enthält. Auf diesem Chip werden 

zwei Fingerabdrücke und ein Gesichtsbild 
gespeichert.

Wir werden rechtzeitig im Jahre 2010 
über den neuen biometrischen Ausweis 
informieren.

Ein Blick in die Zukunft

Weitere Informationen:
• www.bfm.admin.ch
• Gemeindeverwaltungen 
 und Migrationsämter






